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1. Ausgangslage

Das Gebiet Gsteig / Samichlaus befindet sich im Siedlungsgebiet gemäss Kantonalem Richtplan
und ist gemäss heute rechtskräftiger Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Lufingen der
Wohnzone El zugewiesen.
Die langgezogene Bauparzelle im Gebiet Gsteig war bis anhin nur von der nordöstlichen unten
liegenden Ziegeleistrasse her erschlossen. Um den oberen Teil erschliessen zu können, wurde
von den Grundstückbesitzern eine Umzonung zur Bewilligung eingereicht. Dabei soll die gleiche
Fläche Landwirtschaftsland eingezont, wie Baugebiet in die Landwirtschaft Zone umgezont wer
den.

Diese Umzonungsvorlage „Gsteig / Samichlaus“ wurde von der Gemeindeversammlung Lufin
gen am 2. Dezember 2011 angenommen und mit Verfügung der kantonalen Baudirektion ARE
69/2012 vom 16. Mai 2012 genehmigt.
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Da für die noch nicht erschlossenen und unüberbauten Teile der Zone El die Planungswerte, in
der ersten erschlossenen Bautiefe die lmmissionsgrenzwerte, gemäss Lärmschutzverordn ung
gelten, wird in der Bauordnung eine Gestaltungsplanpflicht mit den Zielen Lärmschutz und Er
schliessung festgelegt.

Der vorliegende Gestaltungsplan regelt diese beiden Sachthemen.

2. Einhaltung massgebende Lärmgrenzwerte

Das gesamte Perimetergebiet liegt in der Wohnzone El und ist der Empfindlichkeitsstufe II der
Lärmschutzverordnung (LSV) unterstellt. Die 1. Bautiefe an der Ziegeleistrasse nahe der Zür
cherstrasse gilt als erschlossen (es gelten somit die lmmissionsgrenzwerte), die restliche Parzel
lenfläche, 2. Bautiefe, gilt als nicht erschlossen (es gelten somit die Planungswerte).
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Die im Gestaltungsplan-Perimeter neu zu erstellenden Bauten sollen speziell aus Lärmschutz
Gründen mit kontrollierter Wohnraumlüftung ausgestattet sein, so haben die Bewohner in allen
Wohnräumen auch bei geschlossenen Fenstern stets frische Luft. Ebenso ist das Lüften mit
lärmabgewandten Fenster mit minimal 5% Lüftungsfläche bei allen lärmempfindlichen Zimmern
möglich.
Im Sinne des Landschaftsschutzes kann durch diese Massnahmen am resp. im Gebäude weitge
hend auf frei stehende Schallschutzverbauungen verzichtet werden. Die Modellbebauung sieht
zum Schutz der privaten Aussenräume auf den Geländestützmauern zwischen den Gebäuden
Glasbrüstungen vor.

Siehe Anhang: Lärmschutzgutachten, Büro Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH, Baden

3. Klärung Erschliessungssituation

Die nicht erschlossene 2. Bautiefe wird über eine neue Strasse ab der Samichlaus-Strasse via die
Hintermarchlen-Strasse südwärts in die Zürcher-Strasse erschlossen. Im Interesse der Öffentlich
keit wird ein neuer sicherer Schulweg von der Ziegelei-Strasse über die Perimeterfläche zur Sa
michlaus-Strasse, resp. Richtung Schulhaus Gsteig, erstellt.
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurden die wichtigsten Vorgaben für die neue Erschlies
sung erarbeitet. Diese bietet als Begegnungszone für die Schulkinder sowie für die Bewohner
der 9 Einfamilienhäuser einen guten Sicherheitsstandard. Am nördlichen Ende ist mit Rücksicht
auf die steile Topographie ein in der Grösse leicht reduzierter Wendebereich für LKW‘s bis 8m
Länge geplant. Mit dem Ziel möglichst wenig motorisierter Verkehr in der neuen Erschliessung
zu haben wird bei der südlichen Einfahrt ab der Samichlaus-Strasse ein „Tor“ und ein gemein
samer Containerplatz entstehen. Die Ausweichmöglichkeiten innerhalb der Erschliessung, wer
den durch Dienstbarkeiten auf den privaten Einfahrten sichergestellt.
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Modellbebauung: Blick von unten aus nordöstlicher Richtung

Auf der Grundlage der Modellbebauung haben die Eigentümer das Büro Sennhauser, Werner &
Rauch AG (SWR), Dietikon mit der Ausarbeitung des Erschliessungsprojektes beauftragt.

Siehe Anhang: Erschliessungskonzept, SWR-Ingenieure, Dietikon.
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4. Hydrogeologisches Gutachten

Das Gestaltungsplangebiet liegt im Gewässerschutzbereich Au, gemäss der Grundwasserkarte
des Kantons Zürich ausserhalb eines kartierten Schotter-Grundwasserleiters, jedoch unmittelbar
am östlichen Rand eines für Trink- und Brauchwasserzwecke für die öffentliche Wasserversor
gung genutzten Quellwassergebietes.
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Um eine allfällige Beeinträchtigung der Quellen durch die geplanten Bauten auszuschliessen,
wurde von der Firma Allgeol AG ein Hydrogeologisches Gutachten erstellt. Aufgrund der derzei
tigen hydrogeologischen Kenntnisse kann eine Beeinträchtigung der Quellfassungen Samichlaus
Nr. 2 — 4 durch das Bauprojekt im Abstrom der Schutzzonen ausgeschlossen werden. Die ergie
bigste Quelle Samichlaus Nr. 1 kann durch das Haus Nr. 1 beeinflusst werden. Daher sind für
das Haus Nr. 1 folgende technische Massnahmen nötig: Die Baugrubensohle darf 495.25
m.ü.M. nicht unterschreiten. Einen Eingriff bis in diese Tiefenlage wird von der Firma Allgeol als
nicht kritisch beurteilt. Als weitere Massnahme ist die Baugrube des Hauses 1 an der Südwest-
und Nordwestseite mittels Spundwände abzuschliessen. Die Hinterfüllung soll mit lehmigem
Aushubmaterial erfolgen. Ein auf einer Kote von 492.50 m.ü.M. geplantes Untergeschoss, d.h.
eine Doppelgarage inkl. Aufgang zu Haus 1, südwestlich angrenzend an Haus 2 wird vom Geo
logen als unkritisch bezeichnet.

Siehe Anhang: Hydrogeologisches Gutschten (Allgeol AG, Winterthur)
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5. Schlussbemerkung

Der Gestaltungsplan erlaubt die Überbauung der Perimeterfläche ohne grosse Kunstbauten zur
Einhaltung der Lärmgrenzwerte mit Rücksicht auf die Landschaft. Die neue dem Gelände fol
gende Erschliessungsstrasse mit der neuen Verbindung zur Ziegeleistrasse garantiert im Interesse
der Öffentlichkeit einen sicheren Schulweg abseits der stark befahrenen Zürcherstrasse.

schmidli architekten & partner
Marco Heller

Anhang: - Lärmschutzgutachten (Steigmeier Akustik + Bauphysik GmbH)
- Erschliessungskonzept (SWR-Ingenieure, Dietikon)
- Hydrogeologisches Gutachten (Allgeol AG, Winterthur)
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